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Zweckverbandsversammlung 18.12.2025 1 

 

 

Betreff: 

Bestellung eines Schriftführers 

 

Beschlussvorschlag: 

Zu den Schriftführerinnen der Zweckverbandsversammlung werden Frau Anne Reucker, Frau 
Angelika Zwinger, Frau Jana Ernst und Frau Maren Mittag bestellt.  

 

Sachdarstellung:  

Die Niederschriften der Zweckverbandsversammlung werden durch die Mitarbeitenden des 

Zweckverbandes Tourismusverband Biggesee-Listersee angefertigt.  

Es wird vorgeschlagen, für die kommende Legislaturperiode erneut alle aktuellen Mitarbeiterinnen 

zu Schriftführerinnen zu bestellen. Einer besonderen Bestellung in jeder Sitzung bedarf es somit 

nicht.  

In der Vergangenheit sind bereits einige der o.g. Mitarbeiterinnen jeweils einzeln in verschiedenen 

Zweckverbandsversammlungen zu Schriftführerinnen bestellt worden.  

 

Rechtslage / Zuständigkeit: 

In analoger Anwendung gemäß § 52 Gemeindeordnung und in Kombination mit § 8 Abs. 7 der 

Zweckverbandssatzung bestellt der Rat den Schriftführer, der über die gefassten Beschlüsse eine 

Niederschrift aufzunehmen hat.  

Gemäß § 24 Abs. 3 der Geschäftsordnung für die Zweckverbandsversammlung des 

Zweckverbandes Tourismusverband Biggesee-Listersee wird der Schriftführer von der 

Zweckverbandsversammlung bestellt. Soll ein Bediensteter des Zweckverbandes bestellt werden, 

so erfolgt die Bestellung im Benehmen mit dem Zweckverbandsvorsteher.  

 

 

Datum Beschlussvorlage Nr.  

 03.12.2025 ZVV 3/2025 

X 

X 
 

X 

öffentlich 

nicht öffentlich 



Beschlussvorlage 
 
 

Folgen: 

entfällt 

 

Stellungnahmen: 

entfällt 

 

Finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung: 

keine Auswirkungen 

 

 

 

 

Der Zweckverbandsvorsteher 

Christian Pospischil 


